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z. T.    zum Teil  

ZUR   Zeitschrift für Umweltrecht
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Kapitel 1: Einleitung  

A.  Problemlage 

Immer knapper werdende Ressourcen stellen die EU vor Herausforderun-
gen.1 Europa hat sich daher bereits im Jahr 2011 in einem Fahrplan2 für ein 
ressourcenschonendes Europa zu Ressourcenschonung und Ressourcenef-
fizienz verpflichtet.  

Einen nicht unerheblichen Anteil am Ressourcenverbrauch haben die 
Herstellung, Nutzung und die Entsorgung von Produkten.3 Bei der Herstel-
lung von Produkten entstehen Abfälle, nach ihrer Nutzung bzw. ihrem Ver-
brauch werden Produkte bzw. deren Bestandteile selbst zu Abfällen. Ab-
fälle zu vermindern und eine höhere Recyclingquote zu erreichen, stellt eine 
Herausforderung dar. Recyclingverfahren sind in Deutschland zwar sehr 
weit entwickelt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die recycelten Stoffe im-
mer als Sekundärrohstoffe zurück in den Kreislauf geführt werden.4  

Die EU hat es sich in seiner Integrierten Produktpolitik zur Prämisse ge-
macht, die Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten 
Lebenszyklus zu verringern.5 Umweltauswirkungen werden hierbei auch 
durch Abfälle verursacht. Diese zu vermindern, verkompliziert sich vor 
dem Hintergrund, dass verschiedene Akteure während des Lebenszyklus ei-
nes Produkts zur Abfallerzeugung beitragen. Denn sowohl der Hersteller 

____________________ 
1  So wird die Endlichkeit der Ressourcen hervorgehoben und jährlich werden plas-

tisch und symbolisch Daten genannt, zu denen die Ressourcen erschöpft sind. Der 
„Weltüberlastungstag“ wird jährlich von Global footprint festgelegt: https:// 
www.footprintnetwork.org (zuletzt abgerufen am 21.8.2018).  

2  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v. 
20.9.2011, Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa, KOM (2011) 571 
endg. 

3  Vgl. hierzu EEA, Vierter Lagebericht, veröffentlicht am 10.10.2007, abrufbar un-
ter: http://www.eea.europa.eu/de/publications (zuletzt abgerufen am 21.8.2018).  

4  Wilts, Deutschland auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft, in: Friedrich-Ebert-
Stiftung (Hrsg.), WISO, 2016, S. 13. 

5  Grünbuch zur Integrierten Produktpolitik v. 7.2.2001, KOM (2001) 68 endg. 
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als auch der Verbraucher nehmen Einfluss auf die entstehende Abfallmenge 
durch Produktions- bzw. Verhaltensmuster.6 

Die Problematik einer Wegwerfgesellschaft macht Papst Franziskus in 
seiner Enzyklika aus dem Jahr 2015 deutlich und plastisch: 

„Diese Probleme sind eng mit der Wegwerfkultur verbunden, die sowohl die aus-
geschlossenen Menschen betrifft als auch die Dinge, die sich rasch in Abfall ver-
wandeln. Machen wir uns zum Beispiel bewusst, dass der größte Teil des Papiers, 
das produziert wird, verschwendet und nicht wiederverwertet wird. Es fällt uns 
schwer anzuerkennen, dass die Funktionsweise der natürlichen Ökosysteme vor-
bildlich ist: Die Pflanzen synthetisieren Nährstoffe für die Pflanzenfresser; diese 
ernähren ihrerseits die Fleischfresser, die bedeutende Mengen organischer Abfälle 
produzieren, welche Anlass zu neuem Pflanzenwuchs geben. Dagegen hat das In-
dustriesystem am Ende des Zyklus von Produktion und Konsum keine Fähigkeit 
zur Übernahme und Wiederverwertung von Rückständen und Abfällen entwickelt. 
Noch ist es nicht gelungen, ein auf Kreislauf ausgerichtetes Produktionsmodell an-
zunehmen, das Ressourcen für alle und für die kommenden Generationen gewähr-
leistet und das voraussetzt, den Gebrauch der nicht erneuerbaren Reserven aufs Äu-
ßerste zu beschränken, den Konsum zu mäßigen, die Effizienz der Ressourcennut-
zung maximal zu steigern und auf Wiederverwertung und Recycling zu setzen. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Frage wäre ein Weg, der Wegwerfkultur entgegen-
zuwirken, die schließlich dem gesamten Planeten schadet. Wir stellen jedoch fest, 
dass die Fortschritte in diesem Sinn noch sehr gering sind.“7 

Papst Franziskus wirft ein negatives Bild auf die bisherigen Errungenschaf-
ten: Im Gegensatz zur Natur habe man es in der Industrie noch nicht ge-
schafft, Kreisläufe zu etablieren, um auf diese Weise eine verbesserte Res-
sourcennutzung zu erreichen. In seinen Ausführungen kommt auch ein Suf-
fizienz-Gedanke zum Ausdruck.8 Denn er plädiert dafür, den Gebrauch „der 

____________________ 
6  Zur Adressierung des nachhaltigen Konsums Schlacke/Tonner/Gawel/Alt/Bret-

schneider, Stärkung eines nachhaltigen Konsums im Bereich Produktnutzung 
durch Anpassungen im Zivil- und öffentlichen Recht, 2015, abrufbar unter: 
www.umweltbundesamt.de (zuletzt abgerufen am 21.8.2018); dies., ZUR 2016, 
451 ff. 

7  Papst Franziskus, Enzyklika „Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame 
Haus“, 2015, S. 9 Rn. 22, abrufbar unter: http://w2.vatican.va/content/ 
dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si_ge.pdf (zuletzt abgerufen am 21.8.2018). 

8  Vgl. hierzu auch Heimbach-Steins/Lienkamp, Die Enzyklika ‘Laudato si’ von 
Papst Franziskus – Auch ein Beitrag zur Problematik des Klimawandels und zur 
Ethik der Energiewende, JCSW (56) 2015, S. 155, 165. 
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nicht-erneuerbaren Reserven“ auf ein Minimum zu begrenzen und den Kon-
sum zu beschränken.9 

In rechtlicher Hinsicht stellen sich vor allem konzeptionelle Fragen. Die 
Schließung von Kreisläufen kann insbesondere durch eine Annäherung des 
Produktrechts und des Abfallrechts erreicht werden.  

Ausgangspunkt ist hierbei zunächst, dass das Produktrecht und das Ab-
fallrecht hinsichtlich der Ressourcenschonung bzw. -effizienz unterschied-
liche Perspektiven einnehmen. Während das Produktrecht sich überwie-
gend der Phase der Entstehung eines Produktes, also dem Anfang seines 
Lebenszyklus zuwendet, widmet sich das Abfallrecht dem Ende der Pro-
duktlebensphase zu.10 Dies könnte zu der Annahme führen, man betrachte 
zwei Endpunkte einer linearen Lebenszeit.11 Überlegt man aber, dass es sich 
aus umweltpolitischer Sicht im Sinne einer Ressourcenschonung gerade um 
einen Zyklus handeln soll, liegen beide Endpunkte eng beieinander. Eine 
Abstimmung beider Bereiche aufeinander zu erreichen, ist daher keine 
Frage des „Ob“, sondern des „Wie“. Es besteht deswegen seit längerem die 
politische Forderung, die Produkt- und Abfallpolitik stärker miteinander zu 
verbinden.12 Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der Forderung wider, im Rah-
men des Kreislaufwirtschaftspakets13, einer am 4.7.2018 in Kraft getretenen 

____________________ 
9  Papst Franziskus, Enzyklika „Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame 

Haus“, 2015, S. 9 Rn. 22, abrufbar unter: http://w2.vatican.va/content (zuletzt ab-
gerufen am 21.8.2018). 

10  Dies wird häufig als Defizit des Abfallrechts angesehen: Vgl. Schome-
rus/Stropahl/Herrmann-Reichold, ZUR 2011, 507, 514; vgl. auch Smeddinck, 
VerwArch 2012, 183, 191 f. 

11  Zum linearen Ansatz vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Umwelt-
gutachten 2016, Impulse für eine integrative Umweltpolitik, 2016, S. 51, abrufbar 
unter: https//:www.umweltrat.de (zuletzt abgerufen am 21.8.2018).  

12  Vgl. Oehlmann/Herlédan, EurUP 2014, 204, 204. 
13  Das Kreislaufwirtschaftspaket umfasst: RL (EU) 2018/851 v. 30.5.2018 zur Än-

derung der RL 2008/98/EG über Abfälle, ABlEU L 150/109 v. 14.6.2018; RL 
(EU) 2018/852 v. 30.5.2018 zur Änderung der RL 94/62/EG über Verpackungen 
und Verpackungsabfälle, ABlEU L 150/141; RL (EU) 2018/850 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30.5.2018 zur Änderung der RL 1999/31/EG über 
Abfalldeponien, ABlEU L 150/100 v. 14.6.2018; RL (EU) 2018/849 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30.5.2018 zur Änderung der RL 
2000/53/EG über Altfahrzeuge, der RL 2006/66/EG über Batterien und Akkumu-
latoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der RL 2012/19/EU über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, ABlEU L 150/93 v. 14.6.2018; vgl. hierzu den 
Aktionsplan der Europäischen Kommission: Annex zu der Mitteilung der Kom-
mission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäische Wirtschafts- und 
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Reformierung europäischer abfallrechtlicher Richtlinien, das europäische 
Ökodesignrecht im Hinblick auf abfallrechtliche Aspekte zu stärken. Die 
Mitgliedstaaten haben diese Änderungsrichtlinien bis zum 5.7.2020 umzu-
setzen. Im Arbeitsprogramm zum Erlass von Ökodesign-Anforderungen für 
den Zeitraum 2016-2019 fanden ebenfalls bereits Materialeffizienzaspekte 
Eingang.14  

Die vorliegende Arbeit untersucht die Verzahnung von Ökodesign- und 
Kreislaufwirtschaftsrecht und geht von der These aus, dass eine bessere Ab-
stimmung im Sinne einer Ressourcenschonung notwendig wäre. Insbeson-
dere soll der Frage nachgegangen werden, ob und wie sich die jeweiligen 
rechtlichen Regelungen gegenseitig bedingen bzw. beeinflussen und wel-
che Steuerungsansätze die Rechtsansätze für die jeweiligen Rechtsakteure 
verfolgen. Ökodesignrecht ist hierbei eine Teilmenge des Produktrechts. 
Das Ökodesignrecht stellt Anforderungen an Produkte im Hinblick auf de-
ren Umweltverträglichkeit. 

Begrüßenswert sind bereits die o.g. jüngst angestellten Bestrebungen, 
beide Bereiche enger miteinander zu verknüpfen, die die Europäische 
Union mit den Novellierungen der Richtlinien zur Abfallwirtschaft15 und 
dem Arbeitsprogramm zum Erlass von Ökodesign-Anforderungen einlei-
tet.16 Ob diese ausreichen, ist Gegenstand der Untersuchung. Letztlich stellt 
sich also die Frage, ob Papst Franziskus mit seiner negativen Bilanz Recht 
behält oder ob die Europäische Union nicht bereits auf einem guten Weg 
ist, die „Wegwerfgesellschaft“ in eine „Null-Abfall-Gesellschaft“ zu über-
führen.

 

____________________ 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v. 2.12.2015, KOM (2015) 614 
endg.  

14  Mitteilung der Kommission, Ökodesign-Arbeitsprogramm 2016-2019 v. 
30.11.2016, KOM (2016) 773 endg.; vgl. hierzu auch Van Holsteijn en Kemna 
B.V., Exploratory analysis of Resource efficiency requirements in Ecodesign: Re-
view of practical and legal implications, 2014, abrufbar unter https://www.vhk.nl/ 
research/reports.htm (zuletzt abgerufen am 21.8.2018). 

15  Zum Kreislaufwirtschaftspaket und den entsprechenden ÄnderungsRL s. Fn. 13.  
16  Mitteilung der Kommission: Ökodesign-Arbeitsprogramm 2016-2019 v. 

30.11.2016, KOM (2016) 773 endg. 
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B. Forschungsfrage 

Die bisherige Forschung stellt den Zusammenhang zwischen mehreren Pro-
duktregelungen mit Bezug zur Abfallvermeidung und zum recyclingge-
rechten Design zwar her.17 Eine Analyse, wie das Verhältnis der jeweiligen 
Vorschriften zueinander ist, findet sich jedoch nur vereinzelt.18  

Der vorliegenden Arbeit liegt der Gedanke zugrunde, dass Schnittstellen 
zwischen Ökodesignrecht und Kreislaufwirtschaftsrecht existieren. Wäh-
rend der Designphase werden die Umweltauswirkungen von Produkten 
maßgeblich vorgegeben.19 Die EU geht davon aus, dass 80 % der Auswir-
kungen eines Produkts in der Planungsphase beeinflusst bzw. in dieser vor-
hergesehen werden können.20 

Eigenschaften, die sich auf die weiteren Lebensphasen im Anschluss an 
die Herstellungsphase des Produkts beziehen, werden in der Designphase 

____________________ 
17  vgl. die Einordnung von Kluth/Smeddinck, das Ökodesign-Recht sei Teil des Ab-

fallwirtschaftsrechts: Umweltrecht, 2013, § 3 Rn. 16; vgl. auch Pfahl, Umweltpo-
litische Ansätze zur Steigerung der Ressourceneffizienz, in: Hartard/Schaf-
fer/Giegrich (Hrsg.), Ressourceneffizienz im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte, 
2008, S. 11, 15 f.; Ansätze aus stoffstromrechtlicher Perspektive finden sich bei 
Brandt/Röckseisen, Konzeption für ein Stoffstromrecht, S. 270, 577, 702; vgl. Ru-
bik, Integrierte Produktpolitik: Stand, ausgewählte Aktivitäten und Perspektiven, 
in: Führ (Hrsg.), Stoffstromsteuerung durch Produktregulierung, 2000, S. 197, 202 
f.; vgl. Meßerschmidt, Ökologische Produktregulierung im deutschen Umwelt-
recht, in: Führ (Hrsg.), Stoffstromsteuerung durch Produktregulierung, 2000, 
S. 57, 59; vgl. auch Rummler, ZUR 2001, S. 308 ff., der einen produkt- und stoff-
bezogenen Ansatz vergleicht; vgl. auch Krämer, Entwicklungsperspektiven der 
Europäischen Abfallverwertungspolitik, in: Lübbe-Wolff (Hrsg.), Umweltverträg-
liche Abfallverwertung, 2001, S. 73, 79 f. 

18  Vgl. Schomerus/Spengler, EurUP 2010, 54, 59 f.; auf das Verhältnis von Ressour-
censchutz und Abfallrecht geht Smeddinck ein, der die Produktverantwortung als 
wichtiges Instrument zum Ressourcenschutz hervorhebt, VerwArch 2012, 183, 
191; ein Konzept zur Harmonisierung von Produkt- und Abfallrecht findet sich 
bei Oehlmann, Vom Abfall als Problem zum Abfall als Ressource, 2017, S. 232; 
für eine Verzahnung von Produktregulierung und Abfallpolitik bereits Führ, 
Stoffbezogenes Umweltrecht: Vom Gefahrstoffrecht zum produktorientierten 
Stoffstrommanagement, in: Gesellschaft für Umweltrecht (Hrsg.), Umweltrecht 
im Wandel, 2001, S. 685, 695. 

19  Dalhammar, Scandinavian Studies in Law, Volume 59, 2014, 148, 149; Tölle, Der 
Rechtsrahmen für den Erlass von Ökodesign-Anforderungen, 2016, S. 17 f.; We-
bersinn, in: Schink/Versteyl (Hrsg.), KrWG, 2. Aufl. 2016, § 23 Rn. 58. 

20  7. Umweltaktionsprogramm: „Gut leben innerhalb der Belastungsgrenzen unseres 
Planeten“, Beschluss Nr. 1386/2013/EU, ABlEU 354/171, Anhang Rz. 36. 


